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(erste Lesung) 

– Annahme des Gesetzgebungsakts 

= Erklärung 
  

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates 

Es wird erwartet, dass die Agentur der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache in 

den kommenden Jahren vor schwierigen Herausforderungen stehen wird, wenn es darum geht, 

außergewöhnlichen Bedürfnissen bei der Einstellung, Schulung und Bindung qualifizierter Mit-

arbeiter auf einer möglichst breiten geografischen Grundlage Rechnung zu tragen.  Angesichts des 

Mandats der Agentur und ihrer hohen Anzahl an Bediensteten ist es von wesentlicher Bedeutung, 

Mechanismen zu prüfen, mit denen für die Attraktivität der Agentur als Arbeitgeber gesorgt werden 

könnte, indem die Bezüge des Personals der Agentur in Warschau im Einklang mit dem geltenden 

Unionsrecht angepasst werden. 
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Das Europäische Parlament und der Rat fordern die Kommission daher auf, die Grundlage und die 

Modalitäten eines solchen geeigneten Mechanismus insbesondere im Zuge der Vorlage der Vor-

schläge für die Überarbeitung des Statuts der Beamten der Europäischen Union sowie der 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union, die in der Ver-

ordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates festgelegt sind, zu bewerten1. Ein solcher 

Mechanismus muss in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der angestrebten Ziele stehen 

und nicht zu einer Ungleichbehandlung von Bediensteten der Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union führen, wenn die jeweiligen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen mit 

ähnlichen Situationen konfrontiert sind. 

 

                                                 
1 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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